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BEKANNTMACHUNG 
Vollzug der Wassergesetze und des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes; Abwasseran-
lage des Marktes Eckental im Ortsteil Eschenau: 
Einleitung von gesammeltem Oberflächenwas-
ser aus dem bestehenden Baugebiet „BG 25 
Eschenau“ in die Steppach  
 
Der Markt Eckental beantragt die Erteilung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung von 
gesammeltem Oberflächenwasser aus dem beste-
henden Baugebiet 25 Eschenau über ein bestehen-
des Regenrückhaltebecken in die Steppach.  
 
Die Einleitung des gesammelten Niederschlagswas-
sers über ein Regenrückhaltebecken in die 
Steppach (Gewässer III. Ordnung) stellt eine Benut-
zung eines oberirdischen Gewässers nach § 9  

Abs. 1 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
dar, für die vom Markt Eckental eine wasserrechtli-
che Erlaubnis (gehobene) gem. § 15 WHG beantragt 
wurde.  
 
Die Pläne liegen in der Zeit vom 17.11.2025 bis ein-
schließlich 18.12.2025  
 
* beim Markt Eckental, Bauamt, Untergeschoss, 

Zimmer UG 1.05, Rathausplatz 1, 90542 Eckental  
* beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienst-

stelle Höchstadt a. d. Aisch, Schlossberg 10, Um-
weltamt, zweites Obergeschoss, Zimmer 205, 
91315 Höchstadt a.d. Aisch  

 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 
Bitte beachten Sie, dass zur Einsichtnahme beim 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt unter der Telefon-
nummer 09193 20 -1712 eine Terminvereinbarung 
erforderlich ist.  
 
Dieser Bekanntmachungstext und die Antragsunter-
lagen werden im o.g. Zeitraum gemäß Art. 27 a des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) auch auf der Website des Landratsam-
tes Erlangen-Höchstadt eingestellt.  
 
Der Bekanntmachungstext wird eingestellt unter:  
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/be-
kanntmachungen/ 
Die Antragsunterlagen werden eingestellt unter:  
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/aus-
legungsunterlagen/ 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können bis ein-
schließlich 22.01.2026 beim Markt Eckental, Bau-
amt, Untergeschoss, Zimmer UG 1.05, Rathausplatz 
1, 90542 Eckental und beim Landratsamt Erlangen-
Höchstadt, Dienststelle Höchstadt a.d. Aisch, 
Schlossberg 10, Umweltamt, zweites Oberge-
schoss, Zimmer 205, 91315 Höchstadt a.d. Aisch 
schriftlich oder zur Niederschrift während der Dienst-
stunden erhoben werden. Bitte beachten Sie auch 
hier, dass beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt 
unter der Telefonnummer 09193 20-1712 eine Ter-
minvereinbarung erforderlich ist.  

 

https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/bekanntmachungen/
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/bekanntmachungen/
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/auslegungsunterlagen/
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/auslegungsunterlagen/
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Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Über die rechtzeitig erhobenen Einwendungen findet 
ein Erörterungstermin statt.  
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten an dem Erörte-
rungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
Verspätete Einwendungen können bei der Erörte-
rung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben.  
 
Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustel-
lungen vorzunehmen sind, können Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, von dem Erörte-
rungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be-
nachrichtigt werden. Ferner kann in diesem Fall die 
Zustellung der Entscheidung über die Einwendun-
gen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den.  
 
Höchstadt a. d. Aisch,10.10.2025  
 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt  
 
gez. 
 
Angela Bauer 
Sachgebiet 40.1 -Umweltamt  
 
 
 
 
 
BEKANNTMACHUNG 
Satzungbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11 
„Westlich der Oberschöllenbacher Hauptstraße“ 

 
In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 
08.07.2025 wurde der Bebauungsplan Nr. 11 gemäß 
§ 10 BauGB als Satzung beschlossen. Dieser Be-
schluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan tritt 
mit dieser Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 
Satz 4 BauGB). 
 
Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen 
Rand des Ortsteils Oberschöllenbach im Westen 
des Marktes Eckental. Der räumliche Geltungsbe-
reich ergibt sich aus dem beigefügten Kartenaus-
schnitt (Lageplan) in dem der Planbereich gekenn-
zeichnet ist.  
Das Plangebiet ist ca. 32.600 m² (3,3 ha) groß und 
umfasst folgende Flurstücke: 
Gemarkung Oberschöllenbach:   
Flst. Nr. 342, 342/11, 342/12, 342/13, 342/14, 
342/15, 342/16, 342/17, 342/18, 342/19, 342/20, 
342/21, 342/22, 344, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 
344/5, 344/6, 344/7, 344/8, 344/9, 345, 345/4, 345/5, 
345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 346, 346/2, 346/3, 346/4, 
346/5, 346/6, 346/7, 346/8, 347, 347/4, 347/5, 347/6, 

347/7, 347/8, 347/9, 347/10, 347/11, 347/12, 347/13, 
348/2, 348/9, 348/10, 348/11, 352/19, 
Gemarkung Unterschöllenbach:   
Flst. Nr. 27 (tlw.), 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 
29/2 (tlw.) 
 

 
 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde als 
Hauptplanungsziel die Festsetzung eines Allgemei-
nen Wohngebietes nach § 4 BauNVO festgesetzt. 
Der Bebauungsplan mit Begründung, Umweltbericht 
und zusammenfassender Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen in 
der Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt 
wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Ab-
wägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde, wird vom Tag der Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung an, zu jedermanns Einsicht im Rat-
haus des Marktes Eckental, Rathausplatz 1, 90542 
Eckental, Bauamt, während der üblichen Öffnungs-
zeiten (Montag bis Freitag von 08.00-12.00 Uhr und 
Dienstag von 14.00-18.00 Uhr) bereit gehalten.  
Außerhalb dieses Zeitraums können Termine zur 
Einsichtnahme vereinbart werden. Auf Verlangen 
wird über den Inhalt des Bebauungsplans Auskunft 
erteilt. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und von Mängeln der Abwägung sowie der 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen. 
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Unbeachtlich werden demnach: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber dem Markt 
Eckental (Markt Eckental, Rathausplatz 1, 90542 
Eckental) geltend gemacht worden sind; der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, ist darzulegen. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Da-
nach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach 
den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspru-
ches herbeigeführt wird. 
 
Die Behörden werden ferner auf ihre Mitwirkungs-
pflicht gemäß § 4 Abs. 3 BauGB hingewiesen. 
 
Eckental, 03.11.2025 
 
Markt Eckental 
 
gez. 
 
Ilse Dölle 
Erste Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
BEKANNTMACHUNG 
Genehmigung der 9. Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit integriertem Landschaftsplan 
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB, Teilbereich Oberschöl-
lenbach und Eckenhaid 
 
Der Marktgemeinderat des Marktes Eckental hat in 
seiner Sitzung am 22.07.2025 die  

 
9. Änderung des Flächennutzungsplans mit  

integriertem Landschaftsplan (FNP) 
 
für zwei Teilbereiche bei Oberschöllenbach und 
Eckenhaid festgestellt. Mit Bescheid vom 
29.09.2025 hat das Landratsamt Erlangen-
Höchstadt die Genehmigung der 9. Änderung des 
FNP erteilt (AZ: 62.1 6100/121/IV/24). Dies wird hier-

mit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung wird die 9. Än-
derung des Flächennutzungsplanes mit integriertem 
Landschaftsplan wirksam. 
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanände-
rung besteht aus einem 1. Änderungsbereich im 
Nordwesten des Ortsteils Oberschöllenbach, west-
lich der Oberschöllenbacher Hauptstraße und nörd-
lich der Moselstraße, und einem 2. Änderungsbe-
reich nördlich des Ortsteils Eckenhaid, nördlich des 
Fasanenwegs. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem 
beigefügten Kartenausschnitt (Lageplan) in dem die 
beiden Änderungsbereiche gekennzeichnet sind.  

 
Der 1. Änderungsbereich umfasst, auf einer Fläche 
von ca. 3,57 ha, die Flurstücke Nrn. 27 (tlw.), 27/1, 
27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29/2 (tlw.) in der 
Gemarkung Unterschöllenbach sowie die Flurstücke 
Nrn. 342, 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 342/8, 
342/10, 342/11, 342/12, 342/13, 342/14, 342/15, 
342/16, 342/17, 342/18, 342/19, 342/20, 342/21, 
342/22, 344, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 344/5, 
344/6, 344/7, 344/8, 344/9, 345, 345/4, 345/5, 345/6, 
345/7, 345/8, 345/9, 346, 346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 
346/6, 346/7, 346/8, 347, 347/4, 347/5, 347/6, 347/7, 
347/8, 347/9, 347/10, 347/11, 347/12, 347/13, 348/2, 
348/9, 348/10, 348/11, 352/19 in der Gemarkung 
Oberschöllenbach, Markt Eckental.  
 
Der 2. Änderungsbereich umfasst, auf einer Fläche 
von ca. 3,00 ha, die Flurstücke Nrn. 316 (tlw.), 317 
(tlw.), 318 (tlw.), 319 (tlw.), 320 (tlw.), 321 (tlw.), 322, 
323, 324, 325, 329 (tlw.), 330 (tlw.), 331 (tlw.), 331/5 
(tlw.), 332 (tlw.), 333/2 (tlw.), 334/1 (tlw.), 335/1 
(tlw.), 336 (tlw.), 337/1 (tlw.), 338/1 (tlw.), 339/1 
(tlw.), 340/2 (tlw.), 341 (tlw.), 342 (tlw.), 344 (tlw.), 
346 (tlw.), 347 (tlw.), 348 (tlw.) und 349/1 (tlw.) in der 
Gemarkung Eckenhaid.  
 
Anlass für die FNP-Änderung war die geplante Ent-
wicklung von Wohnbebauung im Nordwesten von 
Oberschöllenbach. Zu diesem Zweck erfolgte die 
Darstellung von Wohnbauflächen innerhalb des  
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1. Änderungsbereiches. Im 2. Änderungsbereich er-
folgte die Rücknahme von bisher dargestellten 
Wohnbauflächen und stattdessen die Darstellung 
von Flächen für die Landwirtschaft.  
 
Die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Be-
gründung, Umweltbericht und zusammenfassender 
Erklärung über die Art und Weise, wie die Umwelt-
belange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligungen in der Änderung des Flä-
chennutzungsplans berücksichtigt wurden und aus 
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, wird vom 
Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
an, zu jedermanns Einsicht im Rathaus des Marktes 
Eckental, Rathausplatz 1, 90542 Eckental, Bauamt, 
während der üblichen Öffnungszeiten (Montag bis 
Freitag von 08.00-12.00 Uhr und Dienstag von 
14.00-18.00 Uhr) bereit gehalten. Außerhalb dieses 
Zeitraums können Termine zur Einsichtnahme ver-
einbart werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt 
des Bebauungsplans Auskunft erteilt. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten und von Mängeln der Abwägung sowie der 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber dem Markt 
Eckental (Markt Eckental, Rathausplatz 1, 90542 
Eckental) geltend gemacht worden sind; der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, ist darzulegen. 
 
Die Behörden werden ferner auf ihre Mitwirkungs-
pflicht gemäß § 4 Abs. 3 BauGB hingewiesen. 
 
Eckental, 03.11.2025 
 
Markt Eckental 
 
gez. 
 
Ilse Dölle 
Erste Bürgermeisterin 


